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Illustrierte Rundschau

politische Uebersicht.
Zürich, am 20. Februar 1!»A>.

Um gleich nnt dem Wichtigsten zu be-

ginnen: Die Frage des Eintrittes
der Schweiz in den Völkerbund
hat eine gewisse Klärung erfahren. Herr
a, Bundespräsident Gustave Ador und
Professor Mar Huber haben über das Er-
gebnis ihrer Pariser Mission Bericht er-
stattet. Die Erklärung, die ihnen der
Oberste Bat, der eben im Begriff war,
sich aufzulösen, um

Bundesrates und Volkes dargelegt. Sie
hatten einen vollen Erfolg mit ihrer
Mission. Freitag, den 13. Februar, nach-
mittags 3 Uhr 3(l hat der in Hondon ver-
sammelte Rat die folgende bedeutungs-
volle Erklärung bekannt gegeben:

„Der Rat des Völkerbundes, indem er
grundsätzlich feststellt, das; der Begriff der
Neutralität der Mitglieder des Völkerbundes
nicht vereinbar ist mit jenem andern Grund-
sah, das; alle 'Mitglieder des Völkerbundes ge-

meinsam zu handeln

einer Botschafter-
tonferenz der al-
liierten und assoziier-
ten Mächte Platz zu
machen, nicht mehr
geben konnte, er-
folgte am 3t!. Jan.
durch Herrn Mille-
rand:

„Sie hatten die
Elite, an, 2U. Januar
dem Obersten Rat den
Standpunktderschwei-
zerischen Regierung

hinsichtlich der Verein-
barkeitder ewigen Neu-
tralität der Schweiz
mit ihrem Beitritt zum
Völkerbund darzule-
gen. Der Oberste Rat
hat mit Einstimmigkeit
all seiner anwesenden
Mitglieder, worunter
sich die Häupter der
englischen, französi-

schen und italienischen Regierung befinden,
festgestellt, datz die alliierten und assoziierten
Mächte hinsichtlich der schweizerischen Neutrali-
tät durch Art. 435 des Vertrages von Versailles
gebunden sind und bleiben. Er hat indessen in
seiner letzten Sitzung der Ansicht Ausdruck ge-
geben, daß es Sache des Völkerbundsrates
sei, sich über die von Ihrer Regierung vor-
gebrachten Bemerkungen zu äußern."

Dieser Völkerbuudsrat ist inzwischen
ili Dondou zusammengetreten, und die
beiden Delegierten haben die Reise über
den Kanal gemacht und den dort tagen-
den Vertretern des Völkerbundes noch-
mals den Standpunkt des schweizerischen

hnbeu, um dessen Per-
pflichtungen Nachach-
tung zu verschaffen,
anerkennt dennoch, daß
auf Erund einer Jahr-
Hunderte alten Ueber-
licfcruug, die im Pol-
kerrecht ausdrücklich

Aufnahme gefunden
hat, die Schweiz sich
in einer ciuzigarti-
gen Lage befindet,
und daß die den Völ-

kerbund bildenden
Signatarmächte des

Vertrages von Ver-
failles in Artikel 13?
zu Recht anerkannt
haben, daß die zugun-
sten der Schweiz durch
die Verträge von 1815
und insbesondere durch
die Akte vom 20. No-
vember 18t? begrün-
deten Garantien inter-
nationale Abmachun-
gen zur Aufrechterhal-
taug des Friedens dar-

stellen. Die Mitglieder des Völkerbundsrates
sbld zu der Erwartung berechtigt, das; das
Schweizervolk sich nicht abseits halten werde,
wenn es gilt, die erhabenen Grundsätze des Völ-
kerbundes zu verteidigen. In diesem Sinne chat
der Rat des Völkerbundes von den Erklä-
rungen Kenntnis genommen, die die schweize-
rische Negierung in ihrer Botschaft vom
4. August 19t9 an die Bundesversammlung
und in ihrem Memorandum vom-13. Januar
1920 niedergelegt hat und die von den schwei-
zerischen Delegierten in der Sitzung des
Völkerbundsrates bestätigt worden sind, wo-
nach die Schweiz die Pflichten der Solidarität
feierlich anerkennt, die ihr daraus erwachsen,
daß sie Mitglied des Völkerbundes sein wird,
einschließlich der Verpflichtung, an den vom
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Völkerbund verlangten kommerziellen und
finanziellen Matznahmen gegenüber
einem bundesbrüchigen «taat mitzu-
wirken, wonach die Schweiz auch zu allen
Opfern bereit ist, ihr Gebiet unter allen Um-
ständen, selbst während einer vom Völker-
bund unternommenen Aktion, aus eigener
Kraft zu verteidigen, ader nicht verpflichtet
ist, an militärischen Unternehmungen teilzu-
nehmen oder den Durchzug fremder Truppen
oder die Vorbereitung militärischer Unter-
nehmungen auf ihrem Gebiet zu dulden.

Indem der Rat diesen Erklärungen bei-
pflichtet, anerkennt er, daß die immerroäh-
rende Neutralität der Schweiz und die
Garantie der Unverletzlichkeit ihres
Gebietes, wie sie namentlich durch die Ver-
träge und die Akte von 181S zu Bestandteilen
des Völkerrechts wurden, im Interesse des
allgemeinen Friedens gerechtfertigt und
daher mit dem Völkerbund vereinbar
sind.

Was die von der schweizerischen Regie-
rung abzugebende Beitrittserklärung an-
langt, so ist der Rat des Völkerbundes in An-
betracht der ganz eigenartigen Verfassung der
schweizerischen Eidgenossenschaft der Auf-
fassung, datz eine auf den Beschlutz der Bundes-
Versammlung sich stützende Mitteilung, die
innerhalb der am 19, Januar 1926 beginnen-
den zweimonatigen Frist vom Inkrafttreten
des Völkerbundsvertragcs an abgegeben wird,
von den übrigen Mitgliedern des Völkerbundes
als die nach Art, 1 für die Zulassung eines
ursprünglichen Mitgliedes erforder-
liche Erklärung angenommen werden
kann, sofern diese Erklärung durch Volk und
Stände der Eidgenossenschaft sobald als mög-
lich bekräftigt wird.

Gegeben im St, James-Palast zu Lon-
don am 13. Februar 1920."

Diese Erklärung sollte, so meinen wir,
den Gegnern des Völkerbundes den Be-
weis erbringen, dass im Völkerbundsrat
die Vorbehalte, unter denen die Schweiz
der Gesellschaft der Nationen beizutreten
bereit wäre, im vollen Umfange als be-
rechtigt anerkannt werden und dass somit
ernstliche Bedenken gegen den Beitritt
in dieser Hinsicht kaum mehr bestehen
sollten. Bleibt noch die Frage, ob unsrer-
seits der Beschluss, den Beitritt der Ver-
einigten Staaten abzuwarten, aufrecht
erhalten werden soll. Der Bundesrat
wird nun die sogenannte Amerikaklausel
den eidgenössischen Räten zur Wieder-
erwägung vorlegen und den Antrag stel-

len, sie fallen zu lassen, d, h, die Beitritts-
erklärung und die Volksabstimmung nicht
abhängig zu machen vom Beitritt der Ver-
einigten Staaten,

Jedenfalls kommt dein Beschluss des

Völkerbundsrates hohe Bedeutung zu,
und wenn nun die Nordamerikanische
Union wirklich noch vor der Volksabstim-
mung in der Schweiz ihren Beitritt er-
klären sollte, so wäre eine Ablehnung bei
uns ein ganz unbegreiflicher Akt, der für
unser Land unabsehbare und sicher wenig
erfreuliche Folgen hätte. Ja, uns er
scheint als selbstverständlich, dass die
Schweiz, auch wenn Amerika dem Frie-
densvertrag noch einmal die Ratifikation
verweigern sollte, dem Völkerbund nicht
fernbleiben dürfte, und dass wir wahrlich
nichts gewännen, wenn unser Volk die
Situation so wenig begriffe und sich vor-
stellte, eine Verwerfung würde unsere
Lage verbessern und unserer Unabhängig-
keit förderlich sein. Es gibt nur einen
Weg aus dem europäischen Chaos wieder
zu geordneten Zuständen zu gelangen,
und dieser Weg ist der Völkerbund,

Die in der deutschen Presse schon oft
ventilierte Auslieferungsfrage hatim
verflossenen Monat eine Entwicklung er-
fahren, die auch uns interessiert. Das;
Holland die Auslieferung des deutschen
Kaisers ablehnte, ist begreiflich und be-

ruht auf der alten Tradition und den Ge-
setzen des Landes, welches politischen
Flüchtlingen das Asylrecht gewährt. Das
kürzlich wiederholte Auslieferungsbegeh-
ren, dem der Wunsch beigefügt ist, Hol-
land möchte im Weigerungsfalle den
Erkaiser irgendwo internieren, wo ihm
zu politischen Umtrieben jede Möglichkeit
fehle, wird, was das erste Ansinnen an-
langt, kaum erfolgreicher sein,

AIs wesentlich weniger begreiflich
dürfte Unvoreingenommenen die Haltung
des deutschen Delegierten Freiherr von
Lersuer erscheinen, der die Note der
Enteute, die die Auslieferung von etwa
övtl Deutschen, denen sie schwere Verstötze

gegen das Völker- und Kriegsrecht vor-
wirft, verlangte, an Millerand, den fran-
Mischen Ministerpräsidenten zurückgab
mit der Begründung, er könne es mit sei-

nein Gewissen nicht vereinbaren, bei der
Auslieferung mitzuwirken, und telegra-
phisch seine Entlassung einreichte, die er
sofort erhielt. Da es nicht ein Akt der
deutscheu Regierung war, hatte der
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Zwischenfall lediglich die Folge, dast die
Überreichung der Note in Berlin um
einige Tage verzögert wurde. Tie kam
doch, und das Ergebnis war eilt Ent-
rttstnngsstnrm im Deutschen Reiche, der

zum Teil sonderbare Blüten zeitigte.
Mag man auch über die Piste der Ange-
schuldigten verschiedener Ansicht sein, so

besteht eben doch die Tatsache, das;

Deutschland den Frieden von Versailles
ratifiziert und sich zur Auslieferung der
Schuldigen verpflichtet hat. Auch besteht
ferner die andere Tatsache, das; gerade
die Presse, die heute
mit Entrüstung die

Aburteilung von
Deutschen vor feind-
lichen Gerichtshöfen
zurückweist, gefordert
hatte, im Falle eines
Sieges sollten die po-
litischen Häupter der
Entente vor deutsche
Gerichte zitiert wer-
den. Ob es dazu ge-
kommen wäre, ist für
die Beurteilung der
Aenszernngen dieser
Presse völlig belang-
los. Der Gegenantrag
der deutschen Regie-
rung, die Anklagen
der Enteute vor dem
Reichsgericht zur Ver-
Handlung zu bringen,
ist nun von Pondon
aus wider Erwarten in
zustimmendem Sinne
beantwortet worden.
Llopd George liest am lg. Februar in
Berlin eine Rote überreichen, wonach die
Alliierten zwar die aus dem Versailler
Vertrag ihnen zustehenden Rechte zur
Anwendung zu bringen sich vorbehalten,
dagegen feststellen, das; die von den Deu-
tschen selbst unverzüglich an die Hand zu
nehmende strafgerichtliche Verfolgung mit
der Durchführung des Art. Md des Frie-
densvertrages vereinbar sei. Die Note
fährt fort:

„Getreu dem Buchstaben und dem Geiste
des Vertrages wollen die Alliierten sich hüten,
sich irgendwie in das Verfahren, die gericht-
liche Verfolgung und das Urteil einzumischen,
um so der deutschen Regierung eine volle und

Phot. A. Äugger, Bern.

ganze Verantwortlichkeit zu überlassen, ^ie
behalten sich vor — an Hand der Tatsachen —
den guten Glauben Deutschlands, die Be-
urteilung der begangenen Verbrechen durch
Deutschland und den aufrichtigen Wunsch,
an deren Bestrafung mitzuwirken, zu be-
messen... Gleichzeitig haben die Alliierten,
um der Wahrheit und der Gerechtigkeit zum
Durchbruch zu verhelfen, beschlossen, eine
interalliierte gemischte Kommission zu
beauftragen, eingehend und im einzelnen die
Straftatsachen eines jeden, dessen Schuld
durch die Untersuchung der Alliierten fest-
gestellt wurde, zu sammeln, zu veröffentlichen
und der deutschen Regierung mitzuteilen.
Endlich halten die Alliierten darauf, in formel-

lcr Weise daran zu er-
innern, das; das Versah-
ren vor einer Gerichts-
barkeit, wie sie vorgc-
schlagen wurde, in kei-
nem Falle die Bestim-
rnungen der Art. Lüg
bis Alb des Friedens-

Vertrages aufheben
kann. Die Mächte be-
halten sich das Recht
vor, zu prüfen, ob das
von Deutschland vor-
geschlagene Verfahren,
das nach Deutschlands
Versicherung den An-
geklagten alle Rechts-
garantie,! sichern soll,
nicht tatsächlich darauf
hinausläuft, die Schul-
digen der gerechten Be-
strasung für ihre Ver-
brechen zu entziehen.
Die Alliierten werden
in einem solchen
Falle voll und ganz
ihr Recht ausüben und
die Schuldigen vor

ihre eigenen Ge-
richte stellen."

Es melden sich

überhaupt gewichtige
Stimmen, die eine Modifikation des Ver-
sailler Vertrages fordern, wieder beson-
ders in England, und die nächste Zukunft
dürste erweisen, welchen Erfolg die Män-
ner, die ernstlich für eine versönliche Hal-
tung eintreten, haben werden. Hoffen
wir, der Geist der Versöhnung und auf-
richtiger Friedenswille bringen es fertig,
einen wirklichen Frieden zu erzielen.

Inzwischen ist auch in der ersten Zone
von Schleswig am 10. Februar die
erste Abstimmung erfolgt. Es handelte
sich um die nördliche Zone und um die
Zugehörigkeit zu Deutschland oder Däne-
mark. Diese Zone umfasst die Kreise
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Apenrode, Hadersleben und Sonderburg,
ferner nördliche Teile von Tondern und
Flensburg-Land. Das
Ergebnis war: rund
30,999 Stimmen für
Deutschland und über
71,vvll für Dänemark.

In der Schweiz
war wohl eines der
wichtigsten Ereignisse
der Rücktritt Bundesrat
Calonders aus Ee-

sundheitsrücksichten.
Man wird denEntschlust
des Bündner Magistra-
ten, der für den Völker-
bund so wann und
überzeugt eingetreten
ist, an dessen echten,,
aufrechtein Schweizer-
tum und Heister Liebe
zum Vaterland auch

seiue Gegner nie zu
zweifeln wagten, herzlich bedauern. AIs
Nachfolger hat die vereinigte Bundes-
Versammlung am IN
Februar denThurgauer
Nationalrat Heinrich
Häberlin gewählt,

dessen Bildnis wir den
Lesern bieten. Am ö.

September 1898 in
Weiufclden geboren als
ältestes Kind und ein-
ziger Sohn des nach-
maligcn Nationalrates
Häberlin, der dort als
Fürsprech tätig war,
besuchte er die Kau-
tonsschule in Frauen-
seid, wohin nach seiner
Wahl zum Regierungs-
rat sein Vater selber

übersiedelte, 1887

machte er die Maturi-
tätsprüfung mit Aus-
Zeichnung und ergab
sich in Zürich, Leipzig
und Berlin dem Studiuni der Rechts

Wissenschaft. 1891 bestand er das thur-
gauische Staatseramen; dann war er

kürzere Zeit praktisch
tätig im Bureau des
spätern Bundesrates

Ruchet in Lausanne.
Hierauf gründete er
eine eigene Anwalts-
praris, zunächst in

Wcinfelden, dann in
Frauenfeld, war Ge-
richtsschreiber in Bi-
schofszell, und nach der
Wahl Nationalrat!Dr.
Bachmanns zum Bun-
desrichter wählte ihn
der Bezirk Frauenfeld
zum Richter. Im Jahre
1995 starb National-
rat Dr. Fehr; als sein

Nachfolger wurde in
unbestrittener Wahl

Häberlin nach Bern
entsandt, und kurz dar-
auf wurde er noch Mit-

glieb des (Frosten Rates, den er zwei-
mal präsidiert hat. Er war während

der Kriegszcit Führer
der Mehrheitsgruppe
in, Nationalrat, in, ver-
flossenen Jahre dessen

Präsident. Bundesrat
Häberlin übernimmt

das Justiz- und Polizei-
département, das Buu-
desrat Calvnder an,
1. Januar hätte autre-
ten sollen. H. ill.-lt.

geblieben. Im ersten „Schwei-
zer Briefe" Slrindbergs S.
128, 2. Spalte, Zeile 15 von oben

sollte es heißen „Dtsraeliten"
statt „D'Jsraeliten", und S. 13l>

1. Sp. Zeile 17 v. o. lies statt

Die Redaktion.



lkarl Hänny, Bern. Rückkehr àes verlorenen Lohnes.

Holzschnitt.
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